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Teil B (Umweltbericht) 

1 Einleitung 

Den rechtlichen Rahmen des Umweltberichts bildet das Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Fassung durch Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt 

geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. I S. 1722). 

Die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB dient der Vorbereitung der Beschlussfassung 

über den Bauleitplan. Sie sieht die Arbeitsschritte „Ermittlung“, „Beschreibung“ und 
„Bewertung“ vor. Dadurch wird die systematische und rechtliche Aufbereitung des 

Abwägungsmaterials gewährleistet. Die methodischen Anforderungen an die 

Ermittlung und Bewertung der Belange im Rahmen der Umweltprüfung sind in den 

Anlagen zum BauGB geregelt. Danach ist mit den Schritten Bestandsaufnahme, 

Prognose, Prüfung von Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen und 

Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten ein Prüfschema für die Zusammen-

stellung des umweltbezogenen Abwägungsmaterials vorgegeben. 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans  

Das Plangebiet liegt im südöstlichen Bereich der Gemeinde Kirchendemenreuth, in der 

Gemarkung Döltsch (Ortsteil Döltsch). Der gültige Flächennutzungsplan der Gemeinde 

Kirchendemenreuth aus dem Jahr 2000 weist den Geltungsbereich als 

„Landwirtschaftliche Fläche“ aus. An das Plangebiet nördlich angrenzend befinden 

sich ein dörfliches Mischgebiet sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen. Der Bereich 

westlich der Planfläche wird durch ein Mischgebiet charakterisiert, welches in Richtung 

Planfläche durch eine innerörtliche Straße begrenzt wird. Südlich geht das Mischgebiet 

in ein allgemeines Wohngebiet über. Der Bereich östlich und südlich der Planfläche wird 

durch landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt.  

Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Gesamtgröße von ca. 2,4 ha und 

beinhaltet die folgenden Flurstücke in der Gemarkung Döltsch: Flurstücke 15 (teilweise), 

230 und 231 (teilweise). 

Die Gemeinde Kirchendemenreuth möchte auf den o. g. Flächen ein „Allgemeines 

Wohngebiet“ realisieren. Mit dem geplanten Vorhaben soll das Angebot an Baufläche 

für Wohnen der Gemeinde Kirchendemenreuth im Ortsteil Döltsch erweitert werden.  

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist mit 0,3 (Maximalwert) festgesetzt. Im Hinblick auf die 

Höhenentwicklung lässt der Bebauungsplan maximal zwei Vollgeschosse zu. Die 

verkehrliche Erschließung erfolgt gegenüber dem vorhandenen Baugebiet „Döltsch 
Süd“. Die Zufahrt wird weiter mit einer sogenannten Ringstraße erschlossen, welche 

durch wechselnd angeordnete, mit Bäumen überstellte Parkbuchten gesäumt sein 

wird. Das gesamte Plangebiet soll insgesamt, aber vor allem im Bereich von Straßen 

und Plätzen, stark durchgrünt werden. Als gliedernde und eingrünende Elemente setzt 

der Bebauungsplan den Erhalt der vorhandenen Eingrünung im nördlichen, östlichen 
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und westlichen Bereich des Plangebiets fest. Zusätzlich ist im südlichen 

Übergangsbereich der Planfläche hin zur freien Flur, eine Randeingrünung durch das 

Anpflanzen heimischer und standortgerechter Sträucher auf öffentlichen Grünflächen 

vorgesehen. Durch das Pflanzgebot von heimischen Laubbäumen im Bereich der 

Bauparzellen soll das Baugebiet eingegrünt werden. Die Bepflanzung öffentlicher 

Grünflächen ist spätestens im ersten Jahr nach Fertigstellung der Erschließung des 

Plangebiets herzustellen. 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen 

festgelegten Ziele des Umweltschutzes und ihrer Berücksichtigung  

Nach dem gegenwärtigen Planungsstand sind im Plangebiet vorrangig folgende 

umweltrelevanten Fachgesetze von konkreter Bedeutung: 

Tabelle 1 Ziele aus den einschlägigen Fachgesetzen 

Fachgesetze Erläuterung 

§ 1 Abs.5 BauGB Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Gewährleistung  

einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden 

sozialgerechten Bodennutzung, Sicherung einer 

menschenwürdigen Umwelt, Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen 

§ 1 Abs. 6 BauGB Zu berücksichtigende Umweltbelange bei der Aufstellung 

von Bebauungsplänen (Anforderungen an gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse, Eingriffsregelung, FFH-

/Vogelschutzgebiete, technischer Umweltschutz, Nutzung 

erneuerbarer Energien, Hochwasserschutz) 

§ 1a Abs. 2 BauGB Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, 

Nachverdichtung / Maßnahmen zur Innenentwicklung 

§ 55 Abs. 2 WHG Niederschlagsversickerung 

§ 1 Abs. 1 BNatSchG Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

§§ 44 Abs. 1 BNatSchG Verbot der Tötung, Schädigung und Störung von Tieren 

sowie der Schädigung von Pflanzen 

§ 18 Abs. 1 BNatSchG Eingriffsregelung 

§ 1a Abs.3 BauGB 

 

Nach dem gegenwärtigen Planungsstand sind im Plangebiet vorrangig folgende 

Fachplanungen von konkreter Bedeutung: 

Einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung liegen für das Plangebiet nicht vor 

(RP OBERPFALZ-NORD 2002). Hingegen weist der gültige Flächennutzungsplan der 

Gemeinde Kirchendemenreuth aus dem Jahr 2000 den Geltungsbereich als 
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„Landwirtschaftliche Fläche“ aus. Parallel zur Erstellung des Bebauungsplans wird in 

diesem Bereich der Flächennutzungsplan geändert.   

Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturparks „Nördlicher Oberpfälzer Wald“(NP-00010) 

(vgl. Karte 2). Erhebliche negative Auswirkungen durch das Vorhaben auf den 

Naturpark sind auszuschließen. Das naheliegende Landschaftsschutzgebiet (LSG-

00574.01 – Oberpfälzer Hügelland im westlichen Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab) 

liegt in etwa 150 m bzw. 200 m Entfernung zum Plangebiet (vgl. Karte 2). Von dem 

Landschaftsschutzgebiet ist das Plangebiet einsehbar. Durch die getroffenen 

Festsetzungen – Maß der baulichen Nutzung, Entwicklung einer Hecke mit 

Lesesteinhaufen, Anpflanzung von Bäumen sowie der Erhalt des vorhandenen 

Nussbaums (vgl. Kapitel 2.6) – wird sichergestellt, dass sich die Bebauung gut in das 

Landschafts- und Ortsbild einfügt. Daher sind keine negativen Auswirkungen auf das 

Landschaftsschutzgebiete zu erwarten. Weitere naturschutzrechtliche Schutzgebiete 

nach §§ 20 ff. BNatSchG liegen nicht im Wirkraum des Vorhabens. Ebenfalls tangiert es 

keine amtlich kartierten Biotope und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-

Gebiete oder europäische Vogelschutzgebiete (EU-VSG) = Natura 2000-Gebiete). Das 

nächstgelegene Natura 2000-Gebiet ist das FFH-Gebiet „6238-301 Parkstein“, das 
südlich der New 2 (Kreisstraße 2) in ca. 4,7 km Entfernung zum Plangebiet liegt. Der 

Abstand des EU-VSG 6338-401 „Manteler Forst“ zur Außengrenze des Plangebiets 

beträgt ca. 8,2 km (LFU 2016). Das Plangebiet befindet sich weder in einer 

Trinkwasserschutzzone noch in einem Heilquellenschutzgebiet (vgl. Karte 2).  

Im Hinblick auf Schutzgebiete sind somit keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 

zu erwarten.  

2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen 

einschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung 

In diesem Kapitel wird der derzeitige Umweltzustand, der sich aus der heutigen Nutzung, 

der Nutzungsintensität und den natürlichen Faktoren zusammensetzt, schutzgutbezogen 

dargestellt. Auf dieser Basis werden die möglichen Umweltauswirkungen ebenfalls 

schutzgutbezogen prognostiziert. 

2.1 Schutzgut Mensch 

In unserer Gesellschaft wird dem Menschen als Bestandteil der Umwelt, seiner 

Gesundheit und seinem Wohlbefinden eine hohe Bedeutung beigemessen. Neben 

dem Schutz des Menschen, z. B. vor übermäßigen Schadstoff- oder Schallimmissionen, 

ist die Gestaltung und Sicherung eines adäquaten Wohnumfeldes, z. B. durch 

siedlungsnahe Flächen mit Erholungseignung, wesentlich für das menschliche 

Wohlbefinden. 

Das Plangebiet liegt im südöstlichen Bereich der Gemeinde Kirchendemenreuth, in der 

Gemarkung Döltsch (Ortsteil Döltsch). An das Plangebiet nördlich angrenzend befinden 

sich ein Mischgebiet sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen. Der Bereich westlich 
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der Planfläche wird durch ein Mischgebiet charakterisiert, welches in Richtung 

Planfläche durch eine innerörtliche Straße begrenzt wird. Südlich geht das Mischgebiet 

in ein Wohngebiet über. Der Bereich östlich und südlich der Planfläche wird durch 

landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt.  

Das Plangebiet spielt für die Erholungsnutzung des Menschen eine eher untergeordnete 

Rolle Es handelt sich bei der Acker- und Grünlandfläche zwar um eine öffentlich 

zugängliche Fläche, die mit den im Umfeld des Geltungsbereichs vorhandenen 

Flurwegen für die Feierabend- und Wochenenderholung der umliegenden Bewohner 

genutzt wird, jedoch dienen die Flächen mit den Flurwegen vorrangig 

landwirtschaftlichen Nutzung.  

Bewertung der Auswirkungen 

Baubedingt ist während der Bauphase vorübergehend von einer erhöhten Lärm- und 

Emissionsentwicklung auszugehen.  

Das Plangebiet weist eine Vorbelastung durch Verkehrslärm verschiedener 

Verkehrsstraßen auf: die „B 22“ verläuft unweit des südlichen Randes des Plangebiets, 

die Straße gegenüber dem vorhandenen Baugebiet „Döltsch Süd“ am westlichen Rand 

des Plangebiets dient als Zufahrtsstraße für das geplante Baugebiet. Durch das 

geplante Bauvorhaben ist mit einer im Hinblick auf die Belastung geringfügigen 

Erhöhung des Verkehrslärms zu rechnen.  

Ergebnis 

Gegen die Ausweisung des Plangebiets als „Allgemeines Wohngebiet“ bestehen 

hinsichtlich des Schutzgutes Mensch keine Bedenken. Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verringerung oder zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen sind nicht notwendig. 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind nur Auswirkungen von geringer Erheblichkeit 

zu erwarten. 

2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen (Biodiversität) 

Im Vordergrund steht hier der Schutz der Lebensräume und –bedingungen für die Tier- 

und Pflanzenarten und ihrer Lebensgemeinschaften. Zudem wird auch die Biodiversität 

Betrachtung finden. 

Beschreibung  

Als Grundlage der Bestandserhebung und -bewertung dient die Bestandsaufnahme der 

Realnutzung und Biotoptypen (BTT) vom 08.09.2016. 

Informationen zur Lage und Umgebung des Plangebietes sind Kapitel 1.1 und 1.2 zu 

entnehmen. Im Norden und Osten grenzt an das Plangebiet eine Baumhecke. Die 

Hecke befindet sich zum Teil auf einem Hang, wobei der Höhenunterschied nach Osten 

hin zunimmt. Neben typischen Heckenarten wie Himbeere (Rubus idaeus), Weißdorn 

(Crataegus spec.), Gemeine Hasel (Corylus avellana) und Rosengewächsen (Rosa 

spec.) bestimmen Baumarten wie Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Kirsche (Prunus 
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spec.), Vogelbeere (Sorbus aucuparia), Espe (Populus tremula) und Stieleiche (Quercus 

robur)) in unterschiedlichen Altersausprägungen das Bild. Die Hecke variiert an Breite 

und Höhe. Durch die Freileitung im Nordosten weist die Hecke dort eine lückige 

Ausprägung auf und ist kaum höher als 2 m. Im östlichen Bereich ist die Hecke ähnlich 

ihrer Ausprägung im Norden eher baumreich. An der Hecke angrenzend befindet sich 

intensiv genutztes Grünland mit wenig Artenreichtum (BTT: G11). 

Im östlichen Bereich des Plangebietes befindet sich eine Scheune (BTT: X11) mit einem 

Walnussbaum (Juglans regia) (BTT: B312).  

Der Großteil der Fläche, vor allem im Süden, wird von einer Ackerfläche (aktuell 

Maisfeld) eingenommen (BTT: A11). Im Westen des Plangebiets zwischen der 

Ackerfläche und der Ortszufahrt befindet sich eine weitere Hecke. Die Hecke weist ein 

ähnliches Arteninventar auf, wie die Hecke im Norden und Osten des Plangebiets. Der 

Bewuchs ist allerdings etwas artenreicher hinsichtlich der Strauch- und Krautschicht. Hier 

finden sich Arten wie Weidenröschen (Epilobium spec.), Mädesüß (Filipendula ulmaria), 

und Frauenmantel (Alchemilla spec.).  

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG, sowie Art. 23 BayNatschG und 

amtlich kartierte Biotope kommen im Plangebiet nicht vor. 

Die Wertigkeit der Flächen lässt sich gemäß dem Leitfaden (STMLU 2003) als gering bis 

mittel einstufen (vgl. nachfolgende Tabelle). In der nachfolgenden Tabelle werden die 

Ergebnisse der Bestandserhebung- und -bewertung dargestellt. 

Tabelle 2 Bewertung der Biotoptypen gemäß dem Leitfaden (STMLU 2003) 

Wertstufe Biotop-

typ 

Code Text Flächen- 

größe 

(m2) 

gering 

 

unterer 

Wert 

 

V11 
Verkehrsflächen des Straßen- und 

Flugverkehrs, versiegelt 

180 

X 11 
Dorf,- Kleinsiedlungs- und Wohngebiete (inkl. 

typischer Freiräume) 

73 

V 51 

Grünflächen u. Gehölzbestände junger bis 

mittlerer Ausprägung entlang von 

Verkehrsflächen 

72 

oberer 

Wert A11 

Intensiv bewirtschafteter Äcker ohne oder mit 

stark verarmter Segetalvegetation 

17.742 

G 11 Grünland, Intensivgrünland 6.513 

mittel 

 

oberer 

Wert 

 

B116 

Gebüsche/Hecken stickstoffreicher, ruderaler 

Standorte 

119 

B312 

 

Einzelbäume, Baumreihen u. Baumgruppen, 

mit überwiegend einheim., standortge-

rechten Arten, mittlere Ausprägung 

18 
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Abbildung 1: Darstellung der Biotoptypen gemäß dem Leitfaden (STMLU 2003) 

Hinsichtlich der Fauna erfolgte eine Ermittlung der im Untersuchungsgebiet (UG) 

vorkommenden, artenschutzrechtlich relevanten Arten mittels einer Datenrecherche 

und Potentialabschätzung. Im Plangebiet befinden sich keine wertvollen Biotope oder 

Strukturen (vgl. Tabelle 2 sowie Abbildung 1), weshalb nicht mit dem Vorkommen von 

geschützten oder seltenen Arten zu rechnen ist. Das Lebenspotenzial ist insgesamt 

durch die räumliche Nähe zum besiedelten Bereich und die angrenzende menschliche 

Nutzung geprägt, so dass allenfalls das Vorkommen von störungsunempfindlichen 

Tierarten bzw. Ubiquisten zu erwarten ist. Auswirkungen auf mögliche 

artenschutzrechtlich relevante Arten sind vor diesem Hintergrund nicht zu erwarten. 

Zusätzlich werden durch die Maßnahmen V1 und V2 (vgl. Kapitel 4.1) mögliche 

Beeinträchtigungen vermieden.  

Bewertung der Auswirkungen 

Im Bereich der Baufenster werden Flächen überbaut und versiegelt. Straßen und 

Zufahrten werden ebenso versiegelt oder teilversiegelt. Von dieser dauerhaften 

Flächeninanspruchnahme können grundsätzlich alle dort vorkommenden Pflanzen- und 

Tierarten betroffen sein.  

Im Plangebiet kann es durch das Bauvorhaben notwendig werden, Bäume zu 

entfernen oder auf eine bestimmte Wuchshöhe zurück zu schneiden. Grundsätzlich 

können durch diese Maßnahme alle gehölzbewohnenden Tier- und Pflanzenarten 

betroffen sein. Sowohl die Gehölzentnahmen als auch Aufwuchsbeschränkungen 
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führen im betroffenen Bereich zu einer Veränderung der Vegetationsstruktur und des 

davon abhängigen Arteninventars. 

Des Weiteren werden die kartierten Biotope und Habitatstrukturen zum Teil verändert 

oder gehen ganz verloren. Es werden Hausgärten sowie ein Dorfplatz entstehen, in 

denen sich Tier- und Pflanzenarten der urbanen Bereiche ansiedeln (können).  

Für die Fauna kommt es baubedingt und betriebsbedingt zu einer Zunahme der 

visuellen und akustischen Beeinträchtigungen. Wie beeinträchtigend die Beeinflussung 

ist, hängt jedoch von der artspezifischen Empfindlichkeit ab. Durch nächtliche 

Beleuchtung können vor allem Vögel, je nach artspezifischer Empfindlichkeit 

beeinträchtigt werden. Aufgrund der Vorbelastung (Straßenbeleuchtung, angrenzende 

Wohnbebauung) besteht nur eine geringfügige Änderung gegenüber der aktuellen 

Situation. 

Populationsrelevante Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten, da das Plangebiet 

allenfalls allgemein verbreitete, ubiquitären Tierarten der Siedlungsränder einen 

Lebensraum bietet. Da es sich um eine Fläche am Ortsrand handelt, die an einer 

bestehenden Siedlungsflächen angrenzt, stellt der Bereich zudem einen bereits 

beeinträchtigten Lebensraum dar, so dass hier nur von einer Verstärkung der 

störungsbedingten Effekte ausgegangen werden kann.  

Ergebnis 

Da das Plangebiet nicht vollständig versiegelt wird, sondern im Bereich der späteren 

Gärten, Grünflächen und dem Dorfplatz Habitatstrukturen erhalten oder neu 

geschaffen werden, kann von einer Wiederbesiedlung dieser Bereiche ausgegangen 

werden.  

Für die Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind 

folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung nötig: 

 Zeitliche Beschränkung der Maßnahmen an Gehölzen:  

Insbesondere unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sind bei Entfernung 

(Entnahme durch „Auf-den-Stock-setzen“, Rückschnitt) von Gehölzen und bei 
(betriebsbedingten) Pflegemaßnahmen an Gehölzen zeitliche Beschränkungen 

zur Vermeidung der Tötung und der erheblichen Störung von Tieren sowie der 

Zerstörung von Nestern, Eiern und sonstigen Fortpflanzungsstadien sowie von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß den Verboten nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

4 BNatSchG vorgesehen.  

Entfernung (Entnahme inkl. „auf-den-Stock-setzen“ oder Rückschnitt) von 
Gehölzen sind nicht zwischen dem 1. März bis 30. September durchzuführen, dies 

beinhaltet auch die Fortpflanzungsperiode von Brutvögeln, welche im 

Wesentlichen vom 15. März bis 15. August andauert. 

 Zeitliche Beschränkung von Eingriffen in den Boden und in die Vegetation:  

Insbesondere unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sind bei Eingriffen in 

den Boden und die Vegetation (z. B. Abschieben des Oberbodens) zeitliche 

Beschränkungen zur Vermeidung der Tötung und der erheblichen Störung von 
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Tieren sowie der Zerstörung von Nestern, Eiern und sonstigen 

Fortpflanzungsstadien sowie von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß den 

Verboten nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG vorgesehen.  

Sollte die Einrichtung der Arbeitsflächen und Anlage der Zufahrten innerhalb der 

Brutzeit planungsrelevanter Arten (bodenbrütender Vogelarten) auf potenziell 

geeigneten Brutstandorten erforderlich sein, ist zur Vermeidung der o. g. 

Verbotstatbestände die Ansiedlung solcher Arten im Vorhinein zu verhindern, 

oder nachzuweisen, dass kein Besatz vorliegt. 

Das Abschieben des Oberbodens soll aufgrund dessen nicht während der 

Hauptvegetationsperiode bzw. der Fortpflanzungsperiode planungsrelevanter 

Vogelarten und somit in der Zeit nach dem Ende der Brutperiode (nach dem 

15. August) und vor Brutbeginn (bis 15. März) erfolgen1. Zur Verhinderung der 

Ansiedlung von Brutvögeln sind die Flächen ggf. bis Baubeginn durch 

regelmäßiges Mulchen frei zu halten.  

Von dieser zeitlichen Beschränkung kann nur dann abgewichen werden, wenn 

überprüft wurde und gewährleistet ist, dass hierdurch in den betroffenen 

Bereichen keiner der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

erfüllt ist. 

 Erhalt des vorhandenen Nussbaums:  

Alte Bäume bieten Lebensraum für eine Vielzahl von Vögeln und Insekten und 

sind aus naturschutzfachlicher Sicht wertvoll. 

Der vorhandene Nussbaum bei der Scheune soll daher in die zukünftige 

Bebauung integriert werden und im Rahmen der Freiflächengestaltung erhalten 

werden. 

Der zur Erhaltung gekennzeichnete Einzelbaum ist zu erhalten, bei 

Baumaßnahmen zu sichern und bei Abgang zu ersetzen. 

 Beschränkung der Bodenversiegelung:  

Beschränkung des Anteils versiegelter Fläche durch die Festsetzung der GRZ auf 

0,3 (Maximalwert).  

Bauliche Anlagen sind nur innerhalb der vorgegebenen Baufenster zulässig. 

„Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden folgende bauliche 
Anlagen zugelassen:  

• Verfahrensfreie Nebengebäude nach Art. 57 BayBO 

• Max. 2 offene Stellplätze im Bereich der Grundstückszufahren 

• Einfahrten zu Garagen und Stellplätze (vgl. Begründung Bebauungsplan „Am 
Bühl“, Döltsch)“. 

                                                

1 Die Fortpflanzungsperiode ist abhängig von den vorkommenden planungsrelevanten Arten und kann unter 

Berücksichtigung der Verbotstatbestände § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG entsprechend angepasst werden. 



Entwurf des Umweltberichts  Bebauungsplan „Am Bühl“, Gemeinde Kirchendemenreuth, Ortsteil Döltsch 

TNL Umweltplanung • Hochstraße 21, 92637 Weiden i. d. Oberpfalz 9 

Um den Eingriff in Natur und Landschaft (Boden- und Wasserhaushalt) zu 

minimieren, werden zu befestigende Nebenflächen (Zufahrtswege, Stellplätze) 

ausschließlich in wasserdurchlässiger Bauweise angelegt. Das auf den 

Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser ist innerhalb des 

Plangebietes flächig zu versickern. In diesem Zusammenhang wird auf die 

gesetzliche Regelung nach § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

hingewiesen: „Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt 
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 

geleitet werden (…)“.  

 Entwicklung einer Hecke mit Lesesteinhaufen: 

Entlang der südlichen Grenze ist eine Hecke aus heimischen Sträuchern 

(Wildform, keine Sorten) mit Lesesteinhaufen an der südlichen Flurstücksgrenze zu 

errichten. Die Bepflanzung öffentlicher Grünflächen und Ausgleichsflächen ist 

spätestens im ersten Jahr nach Fertigstellung der Erschließung des Plangebiets 

herzustellen. 

 Anpflanzung von Bäumen: 

Auf jedem Baugrundstück ist mindestens ein Obstbaum, hochstämmig von 

robusten, regionalen Sorten oder ein standortgerechter, heimischer, großkroniger 

Laubbaum (vgl. Gehölzauswahlliste) als sogenannter Hausbaum zu pflanzen, 

dauerhaft zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Die Bepflanzung auf privaten 

Grundstücken innerhalb des Plangebiets ist spätestens im ersten Jahr nach 

Fertigstellung des Baukörpers herzustellen. 

 Gehölzauswahl:  

Für alle Baumpflanzungen sind nur heimische, standortgerechte Baumarten 

zulässig. Für weitere Gehölzpflanzungen wird die Verwendung der Arten aus der 

Gehölzauswahlliste empfohlen.  

 Zäune und Einfriedungen: 

Um die Durchlässigkeit für Kleintiere zu gewährleisten sind Zäune und 

Einfriedungen ohne Sockel auszubilden.  

Die entstehenden Eingriffe werden im Rahmen der Eingriffsregelung bilanziert und auf 

externen Kompensationsflächen ausgeglichen (vgl. Kapitel 4.2). Insgesamt ist mit einer 

geringen Erheblichkeit, vor allem durch die Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen, zu rechnen. 

2.3 Schutzgut Boden  

Der Boden ist die Basis, menschlichen, tierischen und pflanzlichen Lebens. Zu den 

wesentlichen Bodenfunktionen nach Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) gehören 

die Regler- und Speicherfunktion, die Lebensraumfunktion, die Nutzungsfunktion und die 

Archivfunktion. 
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Beschreibung 

„In dem Gemeindegebiet Kirchendemenreuth überwiegen sandige bis lehmige 

Braunerden, die laut Flächennutzungsplan der Gemeinde Kirchendemenreuth relativ 

nährstoffarm, flachgründig und daher wenig fruchtbar sind. Oftmals sind die Tallagen 

mit nacheiszeitlichen Sedimenten angefüllt. In den vielen Geländeeinschnitten tritt 

Schichtwasser aus, dass die angrenzenden Felder und Wiesen vernässt“ 
(FLÄCHENNUTZUNGSPLAN KIRCHENDEMENREUTH: 2000). Der Geologische Untergrund setzt sich 

aus Gneis, Metabasit, Amphibolit, Metagabbro, Metadiabas, Prasinit, Eklogit, Peridotit 

und Serpentinit zusammen (LFU 2007).  

Die natürlichen Bodenverhältnisse innerhalb der Planfläche sind durch die intensive 

landwirtschaftliche Nutzung und angrenzende Bautätigkeiten in weiten Teilen 

überprägt und in ihrer natürlichen Bodenfunktion beeinträchtigt.  

Bewertung der Auswirkungen 

Im Bereich der Baufenster kommt es zur dauerhaften Versiegelung des Bodens. Dies 

bedeutet eine Beeinträchtigung des Bodenaufbaus, der Bodenstruktur sowie des 

Wasser- und Lufthaushalts mit Auswirkungen auf die natürlichen Bodenfunktionen. 

Im Umfeld der Baustellen wird der Boden mit Baufahrzeugen befahren, was zu 

Verdichtungen des Oberbodens führen kann. Durch das Zusammenpressen des Bodens 

kommt es zu einer Verringerung des Porenvolumens und zu einer Unterbrechung 

vertikaler Porengänge, die für den Wasser- und Luftaustausch eine entscheidende Rolle 

spielen. Hiervon sind vor allem die Regler- und Speicherfunktion der Böden für den 

Wasserhaushalt betroffen (vgl. Kapitel 2.4). Durch geringere Versickerungsraten 

trocknet der Boden langsamer ab und neigt zu Staunässe und damit zu einer 

mangelnden Durchlüftung.  

Ergebnis 

Der Boden wird vor allem im Bereich der Baufenster und in den umliegenden Bereichen 

beeinträchtigt. Seltene oder hochwertige Böden sind hier allerdings nicht betroffen, 

vielmehr handelt es sich um einen bereits vorbelasteten Bereich, welcher durch die 

intensive landwirtschaftliche Nutzung und angrenzende Bautätigkeiten in weiten Teilen 

überprägt und in seiner natürlichen Bodenfunktion beeinträchtigt ist. Die festgesetzte 

GRZ beschränkt die Bodenversiegelung. Die Bodenversiegelung wird zusätzlich durch 

die Begrenzung der außerhalb der Baufenster erreichbaren Nebenanlagen minimiert. 

„Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden folgende bauliche Anlagen 
zugelassen:  

• Verfahrensfreie Nebengebäude nach Art. 57 BayBO 

• Max. 2 offene Stellplätze im Bereich der Grundstückszufahren 

• Einfahrten zu Garagen und Stellplätze (vgl. BEGRÜNDUNG BEBAUUNGSPLAN „AM BÜHL“, 
DÖLTSCH)“. 
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2.4 Schutzgut Grundwasser und Oberflächenwasser 

Das Schutzgut Grundwasser und Oberflächenwasser besitzt unterschiedliche Funktionen 

für den Naturhaushalt. Zu unterscheiden sind die Teilbereiche Grundwasser und 

Oberflächengewässer. Schutzziele sind die Sicherung der Quantität und Qualität des 

Grundwassers sowie die Erhaltung und Reinhaltung der Oberflächengewässer. 

Beschreibung 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten (WSG). 

Oberflächengewässer sind innerhalb des Gebiets ebenfalls nicht vorhanden.  

Gemäß der Hydrogeologischer Karte 1:100.000 des BAYERISCHEN LANDESAMTES FÜR UMWELT 

(LFU 2014) liegt in dem Gebiet eine geringe bis mäßige Gebirgsdurchlässigkeit vor.  

Die derzeit noch offenen Flächen des Plangebiets stehen für eine Versickerung des 

Niederschlagswassers uneingeschränkt zur Verfügung. Auf den versiegelten 

Teilbereichen der Planflächen wird das Wasser abgeführt und steht nicht zur 

Grundwasserneubildung zur Verfügung.  

Bewertung der Auswirkungen 

Ein Eingreifen in die Grundwasserdeckschichten durch Abtragungen, Aufschüttungen 

und Bodenaustausch im Bereich der Baufenster kann zu Auswirkungen auf die 

Grundwasserbeschaffenheit führen. Davon ist hier jedoch nicht auszugehen.  

Ergebnis 

Vorhabensbedingte Auswirkungen sind im Bereich der Baufenster und ihrer näheren 

Umgebung zu erwarten. Die baubedingten Auswirkungen können i. d. R. durch 

geeignete Maßnahmen vermieden werden (vgl. dazu Kapitel 4.1). Hierzu zählen: 

• die Beschränkung des Anteils versiegelter Fläche durch die Festsetzung der GRZ 

auf 0,3 (Maximalwert) 

• bauliche Anlagen sind nur innerhalb der vorgegebenen Baufenster zulässig 

• Das auf den Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser ist innerhalb 

des Plangebietes flächig zu versickern. In diesem Zusammenhang wird auf die 

gesetzliche Regelung nach § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

hingewiesen: „Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt 

über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 

geleitet werden (…)“. 

2.5 Schutzgut Klima / Luft 

Das Schutzgut Klima und Luft umfasst im Wesentlichen die Leistungen des 

Naturhaushaltes hinsichtlich der Luftreinhaltung, der Frischluftregeneration und des 

Klimaausgleichs.  
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Beschreibung 

Die zahlreichen Bäume entlang des nördlichen, östlichen und westlichen Randbereichs 

der Planfläche sowie die Ackerflächen innerhalb des Plangebiets fungieren derzeit 

kleinklimatisch gesehen als Kaltluft- und Frischluftentstehungsgebiet mit positiven 

Effekten für die umgebende Bebauung.  

Bewertung der Auswirkungen 

Die Funktion des kleinklimatischen Frischluftentstehungsgebiets würde das Plangebiet im 

Rahmen seiner Bebauung verlieren. Auf Teilen bleiben positive Effekte für die 

Wohnbebauung durch die geplanten Grünflächen weiter bestehen. Baubedingte 

Auswirkungen werden nicht erwartet.  

Ergebnis 

Die Planung sieht eine weitgehende Durchgrünung des Plangebiets vor, um der 

versiegelungsbedingten thermischen Aufheizung entgegen zu wirken. Insgesamt ist 

nicht davon auszugehen, dass nach Realisierung des Bauvorhabens erhebliche 

nachhaltige Beeinträchtigungen für das Klima verbleiben. Weitgehende Maßnahmen 

zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen sind 

nicht erforderlich. Es ist insgesamt von einer geringeren Erheblichkeit auszugehen. 

2.6 Schutzgut Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild ist die äußere, sinnlich wahrnehmbare Wesenserscheinung, der 

Gestalt von Natur und Landschaft. Bei deren Bewertung werden nicht nur objektive, 

messbare Sachverhalte wie das Vorhandensein von Vegetation und Wasser 

beschrieben. Auch subjektive Elemente haben dabei eine wichtige Bedeutung, da das 

Landschaftsbild vom jeweiligen Betrachter und seinen subjektiven Bedürfnissen 

wahrgenommen und bewertet wird. Die Bewertung von Außenweltphänomenen als 

schön oder hässlich stellt eine sehr sensible Beurteilung komplexer Sachverhalte dar, in 

der die Vielfalt, Eigenart und Schönheit einer Landschaft, wie sie in § 1 des BNatSchG in 

besonderem Maße unter Schutz gestellt sind, zusammenfassend bewertet werden. 

Beschreibung 

Das Landschafts- und Ortsbild wird im Bereich des Planungsgebiets vorwiegend durch 

landwirtschaftliche Nutzfläche und Bebauung (Mischgebiet und Allgemeines 

Wohngebiet) geprägt. Weitere Beschreibungen des Plangebiets und dessen 

Umgebung können dem Kapitel 2.1 entnommen werden. 

Bewertung der Auswirkungen 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes entstehen durch die Errichtung von 

landschaftsuntypischen Strukturen oder durch die Beseitigung oder Veränderung 

landschaftsprägender Strukturen. Anlagebedingt wird das Orts- und Landschaftsbild 

durch die Reduktion von Freifläche und das Einfügen von naturfernen Materialien in 
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diesem Bereich verändert. Der Standort ist jedoch strukturell an bestehende 

Siedlungsflächen angeschlossen. Durch die getroffenen Festsetzungen (z. B. 

Geschosshöhe, Eingrünung, Pflanzgebot i. V. m. Pflanzfrist) ist sichergestellt, dass sich die 

entstehenden Strukturen gut in das Landschafts- und Ortsbild einpassen.  

Zu einer Belebung und optischen Auflockerung tragen die vorgesehenen Bepflanzun-

gen des Baugebietes mit heimischen Laubsträuchern und –bäumen sowie der Erhalt 

einiger bereits bestehenden Strukturen bei.  

Ebenfalls können sich Auswirkungen auf die Erholungsfunktion der Landschaft ergeben, 

wo das geplante Vorhaben Bereiche berührt, die für die landschaftsgebundene 

Erholung bedeutsam sind. In diesen Bereichen kann die Errichtung von Gebäuden oder 

bei Beseitigung von vorhandener landschaftsprägender Struktur zu einer Veränderung 

der Landschaft führen, die als Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Erlebens 

empfunden wird. Um Doppelungen innerhalb des vorliegenden Gutachtens zu 

vermeiden, werden Auswirkungen auf die Erholungsfunktion der Landschaft lediglich im 

Rahmen des Schutzguts Mensch abgearbeitet (vgl. dazu  Kapitel 2.1). 

Ergebnis 

Gegen die Ausweisung des Plangebiets als „Allgemeines Wohngebiet“ bestehen keine 

Bedenken, da durch die geplante Maßnahme keine wesentlichen Veränderungen der 

örtlichen Gegebenheiten entstehen und sich das Vorhaben in seine Umgebung 

einfügt.  

Mit den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden Beeinträchtigungen 

des Orts- und Landschaftsbildes minimiert. Die hier geplante Bebauung schließt sich 

strukturell an die bereits bestehende Bebauung im Nordwesten und Westen der 

Planfläche an und vermeidet somit Eingriffe in bisher unbelasteten Gebieten.  

Zur Minimierung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Schutzgut 

Landschaftsbild sind folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung nötig: 

• Entwicklung einer Hecke mit Lesesteinhaufen: 

Entlang der südlichen Grenze ist eine Hecke aus heimischen Sträuchern 

(Wildform, keine Sorten) mit Lesesteinhaufen an der südlichen Flurstücksgrenze zu 

errichten. Die Bepflanzung öffentlicher Grünflächen und Ausgleichsflächen ist 

spätestens im ersten Jahr nach Fertigstellung der Erschließung des Plangebiets 

herzustellen. 

• Anpflanzung von Bäumen:  

Auf jedem Baugrundstück ist mindestens ein Obstbaum, hochstämmig von 

robusten, regionalen Sorten oder ein standortgerechter, heimischer, großkroniger 

Laubbaum (vgl. Gehölzauswahlliste) als sogenannter Hausbaum zu pflanzen, 

dauerhaft zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Die Bepflanzung auf privaten 

Grundstücken innerhalb des Plangebiets ist spätestens im ersten Jahr nach 

Fertigstellung des Baukörpers herzustellen. 
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 Erhalt des vorhandenen Nussbaums:  

Alte Bäume bieten Lebensraum für eine Vielzahl von Vögeln und Insekten und 

sind aus naturschutzfachlicher Sicht wertvoll. 

Der vorhandene Nussbaum bei der Scheune soll daher in die zukünftige 

Bebauung integriert werden und im Rahmen der Freiflächengestaltung erhalten 

werden. 

Der zur Erhaltung gekennzeichnete Einzelbaum ist zu erhalten, bei 

Baumaßnahmen zu sichern und bei Abgang zu ersetzen. 

2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Kulturgüter im Sinne der Umweltgesetzgebung können definiert werden als Zeugnisse 

menschlichen Handelns ideeller, geistiger und materieller Art, die als solche für die 

Geschichte des Menschen bedeutsam sind und die sich als Sachen, als 

Raumdispositionen oder als Orte in der Kulturlandschaft beschreiben und lokalisieren 

lassen. Der Begriff Kulturgut umfasst damit sowohl Einzelobjekte oder Mehrheiten von 

Objekten, einschließlich ihres notwendigen Umgebungsbezuges, als auch flächenhafte 

Ausprägungen sowie räumliche Beziehungen bis hin zu kulturhistorisch bedeutsamen 

Landschaftsteilen und Landschaften. Hinzuzurechnen sind auch noch Güter, die die 

prähistorische Entwicklung dokumentieren (archäologische Funde, Bodendenkmäler 

etc.). 

Bewertung der Auswirkungen 

Das dem Plangebiet nächstgelegene Denkmal ist die katholische Pfarrkirche 

St. Pankratius in Parkstein, die in einem Abstand von ca. 4,8 km zum Geltungsbereich 

liegt sowie die Burg Neuhaus in Windischeschenbach, die in einem Abstand von ca. 

5,5 km zum Geltungsbereich liegt. Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Weitere Kultur- 

und Sachgüter sind im Wirkraum nicht bekannt.  

Eine Sichtbeziehung zwischen dem geplanten Vorhaben, der Pfarrkirche St. Pankratius 

in Parkstein und der Burg Neuhaus in Windischeschenbach besteht nicht. Die Lage des 

Planvorhabens liegt außerhalb des Geltungsbereichs. Negative Auswirkungen auf die 

Ensemblewirkung der Pfarrkirche sind nicht zu erwarten.  

2.8 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen definieren das umfassende, strukturelle und funktionale 

Beziehungsgeflecht zwischen den Schutzgütern und ihren Teilkomponenten. Sie können 

z. B. struktureller, energetischer oder stofflicher Art sein und sie bestehen letztlich 

innerhalb und zwischen den Schutzgütern in unterschiedlichen Kombinationen. Die 

betrachteten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichen Maßen. 

Unmittelbar verknüpft sind z.  B. die Schutzgüter Boden und Hydrologie. Im Allgemeinen 

führt die Überbauung von Boden zwangsläufig zu einem Verlust der Funktionen dieser 
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Böden, wozu auch die Speicherung von Niederschlagswasser zählt. Hierdurch erhöht 

sich der Oberflächenwasserabfluss, während die Versickerung unterbunden wird. 

Versiegelung und Überdeckung des Bodens beeinflussen außerdem die 

Verdunstungsrate sowie die nächtliche Kaltluftbildung. Eine Veränderung der 

Standortfaktoren hat zudem Einfluss auf das Arten- und Biotoppotenzial bzw. die 

aktuelle Vegetation und Fauna. 

Soweit bestimmbar, wurden bekannte Wechselwirkungen in diesem Umweltbericht im 

Rahmen der schutzgutbezogenen Bestandsbeschreibungen und Prognosen 

berücksichtigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine wesentlichen, 

über die bereits beschriebenen Aspekte hinausgehenden Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern zu erwarten. Eine Verstärkung der Umweltauswirkungen durch sich 

negativ verstärkende Wechselwirkungen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit 

auszuschließen.  

3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Bei einer Nichtverwirklichung des Planvorhabens würde die Planfläche weiter 

landwirtschaftlich genutzt werden. Im Prognose-Nullfall würde dann der Status quo 

erhalten bleiben, so dass sich keine Veränderungen für die jeweiligen Schutzgüter 

ergeben würden.  

4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 

Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung 

der Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Im 

Besonderen sind auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. 

§ 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 18 Abs. 1 BNatSchG die Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum 

Ausgleich zu entwickeln. Nicht unbedingt erforderliche Beeinträchtigungen sind zu 

unterlassen bzw. zu minimieren und entsprechende Wertverluste durch Aufwertung von 

Teilflächen innerhalb oder außerhalb des Gebietes durch geeignete Maßnahmen 

auszugleichen.  

4.1 Vermeidung und Verringerung  

Die im Rahmen der Erarbeitung des vorliegenden Umweltberichts formulierten weiteren 

Anforderungen mit dem Ziel einer Vermeidung und Minimierung (Vermeidung) von 

Beeinträchtigungen wurden bei der Aufstellung des Bebauungsplans als 

eingriffsmindernde Festsetzungen berücksichtigt. Sie werden sowohl in der Begründung 

als auch bei den Ausführungen zu den einzelnen Schutzgütern im vorliegenden 
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Umweltbericht näher erläutert. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende 

Maßnahmen: 

 V1 – Zeitliche Beschränkung der Maßnahmen an Gehölzen:  

Insbesondere unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sind bei Entfernung 

(Entnahme durch „Auf-den-Stock-setzen“, Rückschnitt) von Gehölzen und bei 
(betriebsbedingten) Pflegemaßnahmen an Gehölzen zeitliche Beschränkungen 

zur Vermeidung der Tötung und der erheblichen Störung von Tieren sowie der 

Zerstörung von Nestern, Eiern und sonstigen Fortpflanzungsstadien sowie von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß den Verboten nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

4 BNatSchG vorgesehen.  

Entfernung (Entnahme inkl. „auf-den-Stock-setzen“ oder Rückschnitt) von 
Gehölzen sind nicht zwischen dem 1. März bis 30. September durchzuführen, dies 

beinhaltet auch die Fortpflanzungsperiode von Brutvögeln, welche im 

Wesentlichen vom 15. März bis 15. August andauert. 

 V2 – Zeitliche Beschränkung von Eingriffen in den Boden und in die Vegetation:  

Insbesondere unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sind bei Eingriffen in 

den Boden und die Vegetation (z. B. Abschieben des Oberbodens) zeitliche 

Beschränkungen zur Vermeidung der Tötung und der erheblichen Störung von 

Tieren sowie der Zerstörung von Nestern, Eiern und sonstigen 

Fortpflanzungsstadien sowie von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß den 

Verboten nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG vorgesehen.  

Sollte die Einrichtung der Arbeitsflächen und Anlage der Zufahrten innerhalb der 

Brutzeit planungsrelevanter Arten (bodenbrütender Vogelarten) auf potenziell 

geeigneten Brutstandorten erforderlich sein, ist zur Vermeidung der o. g. 

Verbotstatbestände die Ansiedlung solcher Arten im Vorhinein zu verhindern, 

oder nachzuweisen, dass kein Besatz vorliegt. 

Das Abschieben des Oberbodens soll aufgrund dessen nicht während der 

Hauptvegetationsperiode bzw. der Fortpflanzungsperiode planungsrelevanter 

Vogelarten und somit in der Zeit nach dem Ende der Brutperiode (nach dem 

15. August) und vor Brutbeginn (bis 15. März) erfolgen2. Zur Verhinderung der 

Ansiedlung von Brutvögeln sind die Flächen ggf. bis Baubeginn durch 

regelmäßiges Mulchen frei zu halten.  

Von dieser zeitlichen Beschränkung kann nur dann abgewichen werden, wenn 

überprüft wurde und gewährleistet ist, dass hierdurch in den betroffenen 

Bereichen keiner der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

erfüllt ist. 

                                                

2 Die Fortpflanzungsperiode ist abhängig von den vorkommenden planungsrelevanten Arten und kann unter 

Berücksichtigung der Verbotstatbestände § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG entsprechend angepasst werden. 
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 V3 – Erhalt des vorhandenen Nussbaums:  

Alte Bäume bieten Lebensraum für eine Vielzahl von Vögeln und Insekten und 

sind aus naturschutzfachlicher Sicht wertvoll. 

Der vorhandene Nussbaum bei der Scheune ist daher in die zukünftige 

Bebauung zu integrieren und im Rahmen der Freiflächengestaltung zu erhalten. 

Der zur Erhaltung gekennzeichnete Einzelbaum ist zu erhalten, bei 

Baumaßnahmen zu sichern und bei Abgang zu ersetzen. 

 V4 – Beschränkung der Bodenversiegelung:  

Beschränkung des Anteils versiegelter Fläche durch die Festsetzung der GRZ auf 

0,3 (Maximalwert).  

Bauliche Anlagen sind nur innerhalb der vorgegebenen Baufenster zulässig 

ausgenommen Regenwasserzisternen, welche ohne Einschränkung des 

Standortes auf dem jeweiligen Grundstück zulässig sind.  

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden folgende bauliche 

Anlagen zugelassen:  

• Verfahrensfreie Nebengebäude nach Art. 57 BayBO 

• Max. 2 offene Stellplätze im Bereich der Grundstückszufahren 

• Einfahrten zu Garagen und Stellplätze 

• Regenwasserzisternen 

Um den Eingriff in Natur und Landschaft (Boden- und Wasserhaushalt) zu 

minimieren, sind zu befestigende Nebenflächen (Zufahrtswege, Stellplätze) 

ausschließlich in wasserdurchlässiger Bauweise anzulegen. Das auf den 

Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser ist innerhalb des 

Plangebietes flächig zu versickern. In diesem Zusammenhang wird auf die 

gesetzliche Regelung nach § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

hingewiesen: „Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt 

über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 

geleitet werden (…)“.  

 V5 – Entwicklung einer Hecke mit Lesesteinhaufen: 

Entlang der südlichen Grenze ist eine Hecke aus heimischen Sträuchern 

(Wildform, keine Sorten) mit Lesesteinhaufen an der südlichen Flurstücksgrenze zu 

errichten. Die Bepflanzung öffentlicher Grünflächen und Ausgleichsflächen ist 

spätestens im ersten Jahr nach Fertigstellung der Erschließung des Plangebiets 

herzustellen. 
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 V6 – Anpflanzung von Bäumen: 

Auf jedem Baugrundstück ist mindestens ein Obstbaum, hochstämmig von 

robusten, regionalen Sorten oder ein standortgerechter, heimischer, großkroniger 

Laubbaum (vgl. Gehölzauswahlliste) als sogenannter Hausbaum zu pflanzen, 

dauerhaft zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Die Bepflanzung auf privaten 

Grundstücken innerhalb des Plangebiets ist spätestens im ersten Jahr nach 

Fertigstellung des Baukörpers herzustellen. 

 V7 – Gehölzauswahl:  

Für alle Baumpflanzungen sind nur heimische, standortgerechte Baumarten 

zulässig. Für weitere Gehölzpflanzungen wird die Verwendung der Arten aus der 

Gehölzauswahlliste (vgl. Begründung Bebauungsplan „Im Bühl“, Döltsch) 
empfohlen.  

 V8 – Zäune und Einfriedungen: 

Um die Durchlässigkeit für Kleintiere zu gewährleisten sind Zäune und 

Einfriedungen ohne Sockel auszubilden.  

4.2 Ausgleich und naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Soweit sich Eingriffe nicht vermeiden oder auf ein unerhebliches Maß reduzieren lassen, 

werden Ausgleichsmaßnahmen notwendig.  

Im Folgenden wird zur Ermittlung des Eingriffsumfangs und des erforderlichen 

Kompensationsbedarfs nach dem bayerischen Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur 
und Landschaft“ (STMLU 2003) ermittelt. Als Grundlage für die Bewertung diente die im 

Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Am Bühl“, Gemeinde 

Kirchendemenreuth Ortsteil Döltsch durchgeführte Bestandserhebung (TNL 2016) als 

Grundlage (vgl. Kapitel 2.2, Tabelle 2 sowie Karte 1).  

Durch das geplante Vorhaben entstehen unterschiedliche Eingriffe in den 

verschiedenen BTT. Die bestehende Verkehrsfläche im Westen (Ortszufahrt von der B 22 

her), sowie die westlich der Ortszufahrt liegenden Flächen sind bereits aktuell versiegelt 

bzw. werden nach Ausführung des Bauvorhabens der gleichen Nutzung unterliegen wie 

bereits aktuell der Fall. Vor diesem Hintergrund wurden die o. g. Flächen (Ortszufahrt 

und westlich der Ortszufahrt gelegene Flächen) mit dem Kompensationsfaktor von 

0,0 bilanziert. Der BTT B312 stellt den zu erhaltenden Wallnussbaum dar. Für die 

genannte Fläche ist folglich keine Bilanzierung notwendig. Ebenfalls ist für die im 

Südosten befindliche Scheune keine Bilanzierung notwendig, da diese bestehen bleibt. 

Die öffentlichen Grünflächen werden zum Teil als interne Kompensationsflächen und 

zum Teil eingriffsneutral (Kompensationsfaktor 0,0) gewertet.  

Durch die Festsetzung der GRZ auf 0,3 (Maximalwert) ist der Anteil versiegelter Fläche 

beschränkt sodass der notwendige Kompensationsbedarf gering ausfällt. 

Die kartierten Biotop- und Nutzungstypen wurden bereits im Kapitel 2.2 den Wertstufen 

gem. dem bayerischen Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (STMLU 
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2003) zugeordnet (vgl. Tabelle 2). In der nachfolgenden Abbildung werden die in 

Abhängigkeit von der Eingriffsschwere gem. Matrix (STMLU 2003) ermittelten 

Kompensationsfaktoren dargestellt.  
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Tabelle 3 Bilanzierungstabelle zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

GRZ* 
Kompen-
sations-
faktor 

Wertstufe Bestand Biotop/ - Nutzungstyp Fläche m² 
Erforderliche 
Kompensations-
fläche m² 

0,3 

0,0 

(Kein 
Eingriff) 

  

V11 Verkehrsflächen des Straßen- und Flugverkehrs, versiegelt 180 0 

X11 Siedlungsbereiche, Dorf-,Kleinsiedlungs- u. Wohngebiete 73 0 

A11 
Intensiv bewirtschafteter Äcker ohne oder mit stark verarmter 
Segetalvegetation 

1.982 0 

G 11 Grünland, Intensivgrünland 1.219 0 

B312 
Einzelbäume, Baumreihen u. Baumgruppen, mit überwiegend einheim., 
standortgerechten Arten, mittlere Ausprägung 

18 0 

0,2 Gering  
(unterer Wert) 

V51 
Grünflächen u. Gehölzbestände junger bis mittlerer Ausprägung entlang 
von Verkehrsflächen 

72 14,4 

0,4 Gering  
(oberer Wert) 

A11 
Intensiv bewirtschafteter Äcker ohne oder mit stark verarmter 
Segetalvegetation 

15.760 6.304 

G 11 Grünland, Intensivgrünland 5.294 2.117,6 

0,8 Mittel  
(oberer Wert) 

B116 Gebüsche/Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte 119 95,2 

Gesamtergebnis 24.717 m² 8.531,2 m² 

*Hierbei handelt es sich um einen Maximalwert.
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Unter Einbeziehung der o. g. grünordnerischen und landschaftspflegerischen 

Festsetzungen wurde für das Planvorhaben eine erforderliche Kompensationsfläche von 
8.531,2 m² ermittelt. Der erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich für öffentliche 

und private Eingriffe in den Naturhaushalt erfolgt teilweise innerhalb der Planfläche und 

teilweise als Sammelausgleichsmaßnahme auf externen Kompensationsflächen und ist 

nachfolgend verbindlich festgesetzt.  

Interne Kompensationsflächen befinden sich im Norden und Westen des Plangebiets 

entlang der bestehenden Hecke. Folgende Maßnahmen sind geplant:  

A1: Entwicklung von Extensivgrünland 

Der nördliche Randbereich des Geltungsbereichs – derzeit als intensives Grünland 

genutzt – ist im Rahmen der Kompensationsmaßnahme als extensives Grünland zu 

entwickelt. Dies betrifft einen ca. 5 m breiten Streifen entlang der bestehenden Hecke 

mit einer Fläche von rund 800 m2. Im Rahmen der Maßnahme ist ein kräuterrreicher 

Heckensaum am südlichen Rand der bestehenden Hecke zu entwickeln.  

Aufgrund der besonderen Zielsetzung der Kompensationsfläche (Schaffung eines 

mageren Saums mit nährstoffarmen Standorten und Rohboden besiedelnden Arten) ist 

es erforderlich den Oberboden abzuschieben. Nach Rücksprache mit der UNB 

Neustadt a. d. Waldnaab ist das Abschieben des Oberbodens mit der anschließenden 

Einsaat von kräuterreichem Saatgut aus gesicherter, regionaler Herkunft (vww-

zertifiziert) vorgesehen. Die Pflege der Fläche erfolgt als einschürige Mahd mit der 

Entfernung des Mahdgutes im August. Die Anwendung von Pestiziden und Düngung, 

sowie Mulchen der Fläche sind nicht zulässig. Die Fläche dient ausschließlich als 

Kompensationsfläche für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Von daher sind ebenso 

Ablagerungen, die Wegenutzung, sowie sonstige Nutzungen mit Ausnahme der 

beschriebenen Grünlandnutzung zu verhindern. Ebenfalls sind keine Baum- und 

Strauchpflanzungen vorgesehen. Der abzuschiebende Oberboden ist von der Fläche 

zu entfernen. Nach Umsetzung der Maßnahme dient die Fläche dem Naturschutz.  

A2: Pflanzung einer Hecke 

Zwei weitere, interne Kompensationsflächen befinden sich Westen der Planfläche. Die 

beiden genannten Flächen umfassen eine Flächengröße von rund 165 m2. Auf beiden 

Kompensationsflächen ist eine Heckenpflanzung zur Erweiterung der bestehenden 

Hecke zu entwickeln. Es sind ausschließlich standortgerechte, heimische Straucharten 

(Wildform) zu verwenden. Die Bepflanzung der beiden genannten internen 

Kompensationsflächen mit standortgerechten, heimischen Straucharten ist spätestens 

im ersten Jahr nach Fertigstellung der Erschließung des Plangebiets herzustellen. Ziel ist 

die Entwicklung einer naturnahen, frei wachsenden Hecke.  

Unter Berücksichtigung der internen Kompensationsflächen sind externe 
Kompensationsflächen mit einer Flächengröße von 7.566,2 m²  erforderlich.  

Externe Kompensationsflächen befinden sich zum einen ca. 3 km östlich des 

Plangebiets im Sauerbachtal, im Waldgebiet nordwestlich Döltsch in ca. 3 km 

Entfernung zum Plangebiet sowie im Waldgebiet der Gemarkung Klobenreuth in 

ca. 2,6 km Entfernung südöstlich der Planfläche.  
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Folgende Flächen werden durch die externen Ausgleichsflächen in Anspruch 

genommen:  

- Flurstück 173 (Sauerbachtal), Gemarkung Döltsch 

- Flurstück 368/0, Gemarkung Altenparkstein (zum Teil) 

- Flurstück 544/0, Gemarkung Klobenreuth (zum Teil) 

Eine Übersicht über die Lage der jeweiligen externen Kompensationsflächen ist den 

Karten 1-3 zu entnehmen. 

Folgende Maßnahmen sind geplant: 

A3: Entwicklung von Extensivgrünland 

Die Maßnahmenfläche (Flurstück 173 im Sauerbachtal) liegt ca. 3 km östlich der 

Planfläche. Die genannte Fläche, derzeit durch Vorwälder auf natürlich entwickelten 

Böden (BTT: W21), Nadelforste (Fichte -Picea abies), junger Ausprägung (BTT: N711) 

sowie mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren, feuchter bis nasser Standorte (BTT: 

K123) durch die Lage direkt am Sauerbach geprägt (vgl. Karte 1), umfasst 1.790 m2 und 

ist im Rahmen der Kompensationsmaßnahme als extensives Grünland zu entwickeln 

(Faktor 1:1). Im Rahmen der Maßnahme ist eine Waldwiese zu entwickeln. 

Ersatzaufforstungen für die Waldumwandlung  sind in Rücksprache mit der AELF Weiden 

nicht erforderlich.  

Nach der Rodung des Waldbestandes hat anschließend die Einsaat von 

kräuterreichem Saatgut aus gesicherter, regionaler Herkunft (vww-zertifiziert) zu 

erfolgen. Aufgrund des hohen Nährstoffgehalts der Fläche (Ausgangszustand: 

Nadelforst) kann in den ersten Entwicklungsjahren (die ersten 5 Jahre) eine höhere 

Schnittfrequenz (zweischürige Mahd) empfehlenswert sein, um den Standorte 

auszuhagern. Die erste Mahd erfolgt ab Mitte Juni, die zweite im August. Das 

Mahdregime ist der Entwicklung der Fläche anzupassen. Im Anschluss an die 

Aushagerung der Maßnahmenfläche erfolgt daher eine einschürige Mahd mit der 

Entfernung des Mahdgutes im August. Die Anwendung von Pestiziden und Düngung, 

sowie Mulchen der Fläche sind nicht zulässig. Die Fläche dient ausschließlich als 

Kompensationsfläche für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Ablagerungen sowie 

sonstige Nutzungen mit Ausnahme der beschriebenen Grünlandnutzung sind zu 

verhindern. Ebenfalls sind keine Baum- und Strauchpflanzungen vorgesehen.  

A4: Waldumbau und  Habitatbaumentwicklung 

Das Flurstück 368 der Gemarkung Altenparkstein liegt bei Glasen ca. 3 km nordwestlich 

der Planfläche. Die Ausgleichsfläche ist derzeit durch Nadelforste (Fichte - Picea abies), 

mittlerer Ausprägung (BTT: N712) geprägt (vgl. Karte 2). Im Süden wird die Maßnahme 

vom linken Seitenarm des Bunslohbaches begrenzt. Die Maßnahmenfläche umfasst 

11.000 m² und ist im Rahmen der Kompensationsmaßnahme als naturnaher, 

standortgerechter Buchen-Mischwald zu entwickeln (Faktor 1:0,5).  
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Als Aufwertungsmaßnahme erfolgt ein gezielter Waldumbau von Nadelholzbeständen 

hin zu einem naturnahen, standortgerechten Buchen-Mischwald. Der Umbau der 

Nadelholzbestände hat schrittweise v. a. durch Voranbau mit Buche (Fagus sylvatica) 

und Tanne (Abies alba) unter dem aufgelichteten Schirm des Nadelholzes, sowie durch 

Pflanzungen von Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) entlang des Feuchtgebietes zu erfolgen. 

Es ist eine Zusammensetzung von 70 % Buche (Fagus sylvatica), 15 % Schwarz-Erle (Alnus 

glutinosa) und 15 % Tanne (Abies alba) umzusetzen. Der Laubanteill ist dauerhaft zu 

erhalten und lediglich eine naturnahe, extensive Bewirtschaftung der Ausgleichsfläche 

vorgesehen. Die maximale Nutzungsmenge ist auf 10 % zu beschränken. Ebenfalls sind 

20 Festmeter Totholz pro Hektar zu belassen. 

In einem ersten Schritt ist dafür eine starke Durchforstung der Nadelholzbestände 

durchzuführen, bei der die Bestockung des Nadelholzes auf 0,4 herabgesetzt wird. Im 

zweiten Schritt erfolgt die Pflanzung von Buchen und Tannen. Durch Sukzession 

aufkommende standortheimische Laubbaumarten sind zu übernehmen. Im dritten 

Schritt sind die Bestände erneut durchzuforsten. Die Kiefern sind bis auf einen Schirm mit 

einer Bestockung von ca. 0,1 sukzessive zu entnehmen, um die aufwachsenden 

Ziellaubbaumarten weiter zu fördern.  

Durch die gezielte Anpflanzung von Buchen, Erlen und Tannen unter dem Schirm der 

vorhandenen Nadelbäume ist ein gemischter und ungleichaltriger Wald zu etablieren. 

Das gezielte Auflichten sorgt für die notwendigen Lichtverhältnisse innerhalb der 

Ausgleichsflächen um den geplanten Anstieg des Laubanteils zu ermöglichen.  

Zur Verbesserung der ökologischen Gesamtsituation sind Habitatbäume (pro 50 m2 

mindestens ein Biotopbaum) zu fördern, sowie vorhandene und heranwachsende 

Habitatbäume zu erhalten (vgl. Karte 2).  

A5: Waldumbau 

Das Flurstück 544/0 der Gemarkung Klobenreuth liegt etwa 2,6 km südöstlich der 

Planfläche. Als Biotoptyp für die gewählte Teilfläche liegt ein Laubmischwald (L61-

sonstige standortgerechte Laub(misch)wälder, junger Ausprägung) vor. Aufgrund einer 

Durchforstung besteht der Unterwuchs aus einem dichten Brombeerbestand mit einem 

lichten Birkenbestand im Schirm und randlich wachsenden, jungen Fichten. Die 

Teilfläche umfasst ca. 1.700 m². Im Rahmen der Kompensationsmaßnahme ist dieser 

Bestand zu fällen und mit Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) im Hauptbestand und 

Hainbuche (Carpinus betulus) im Nebenbestand aufzuforsten. Der Kompensationsfaktor 

hierzu beträgt 0,3.  

Damit der Nährstoffeintrag auf der Fläche gering gehalten wird, sind vorhandene 

Ablagerungen zu entfernen und zu gewährleisten, dass keine weiteren Ablagerungen 

stattfinden. 
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Tabelle 4 Übersicht der internen und externen Ausgleichsflächen 

Ausgleich Flurstücksnummer 

 

Größe im 
m² 

Faktor Kompensationsflächengröße im 
m² 

A1 230 (teilweise) 800 1 800 

A2 230 (teilweise) 165 1 165 

A3 173 1.790 1 1.790 

A4 368 (teilweise) 11.000 0,5 5.500 

A5 544/0 (teilweise) 1.700 0,3 510 

Summe 8.765 

 

Wie die Berechnung in Tabelle 4 zeigt, wird der Kompensationsbedarf von 8.531,2 m² 

durch interne und externe Kompensationsflächen abgedeckt. Das Defizit ist somit 

ausgeglichen.  

Die Lage der internen und externen Ausgleichsflächen kann den Lageplänen entnommen 
werden (vgl. Karten 3, 4 und 5). 

5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Das Plangebiet ist strukturell an die Ortslage der Gemeinde Kirchendemenreuth, Ortsteil 

Döltsch angeschlossen und der Ortsrandbereich an dieser Stelle bereits durch 

bestehende Bebauung in der Umgebung vorbelastet. Die Erschließung ist über das 

vorhandene Baugebiet „Döltsch Süd“ gesichert.  

Durch den Rückgriff auf bereits entsprechend vorbelastete Gebiete wird die 

Neuausweisung von Bauland an anderer Stelle vermieden. Dadurch werden eventuell 

höherwertige und ungestörte Bereiche vor einer Überplanung bewahrt. Die Bebauung 

des Plangebiets ist vor diesem Hintergrund sowohl aus naturschutzfachlicher als auch 

aus städtebaulicher Sicht sinnvoll.  

Bei alternativen Planungsflächen ist daher davon auszugehen, dass diese sich nicht 

besser als der gewählte Standort erweisen. 

6 Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf 
Schwierigkeiten und Kenntnislücken 

Die Gliederung und Inhalte des Umweltberichtes und die Vorgehensweise ergeben sich 

aus den gesetzlichen Grundlagen gemäß BauGB (insbesondere den §§ 2 Abs. 4 und 

2a BauGB mit der zugehörigen Anlage). Durch den Umweltbericht wird die Methodik 

der Umweltprüfung dokumentiert. Sie orientiert sich dabei an der klassischen 

Vorgehensweise innerhalb einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Dafür wurde der jetzige 

Zustand eines jeden Schutzgutes betrachtet und mit der voraussichtlichen zukünftigen 

Betroffenheit des Schutzgutes verglichen. Die Beurteilung der Umweltauswirkungen 

erfolgt verbal-argumentativ. Der Umweltbericht ist entsprechend dem derzeitigen 
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Kenntnis- und Verfahrensstand erstellt. Die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung 

notwendigen zusätzlichen Inhalte wurden in den Umweltbericht integriert.  

Als Grundlage für die Bestandsdarstellung und Bewertung wurden als Datenquelle in 

erster Linie Angaben der Gemeinde Kirchendemenreuth und der Fachbehörden, der 

Flächennutzungsplan als auch die Begründung zum Bebauungsplan „Am Bühl“, 
Gemeinde Kirchendemenreuth, Ortsteil Döltsch verwendet. In Bezug auf weitere 

Beurteilungsgrundlagen wird an dieser Stelle auf das Literaturverzeichnis verwiesen. Für 

genauere Aussagen über den aktuellen (Nutzungs-) Zustand des betroffenen Gebietes 

und der unmittelbar anschließenden Umgebung wurde eine Ortsbegehung 

durchgeführt. Ergänzende Gutachten wurden für die Bearbeitung nicht vergeben. 

Relevante Defizite bei der Zusammenstellung des Datenmaterials werden aus heutiger 

Sicht nicht gesehen. Besondere Schwierigkeiten sind bei der Bearbeitung nicht 

aufgetreten. 

7 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Die Kommunen sind gemäß § 4c BauGB verpflichtet, die erheblichen 

Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitplanung eintreten, zu 

überwachen. Durch diese Überwachung sollen unvorhergesehene, nachteilige 

Auswirkungen frühzeitig ermittelt werden, um damit in der Lage zu sein, geeignete 

Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Das Monitoring soll sich dabei insbesondere auf 

Umweltauswirkungen konzentrieren, deren Prognose unsicher ist.  

In der praktischen Ausgestaltung des Monitorings sind Städte und Gemeinden im 

Wesentlichen auch auf die Informationen der Fachbehörden angewiesen. Zu diesem 

Zweck haben die Behörden gemäß der §§ 4 Abs. 3 und 4c BauGB die Gemeinde 

Kirchendemenreuth zu unterrichten, sofern und soweit ihnen Erkenntnisse vorliegen, die 

auf unvorhergesehene, nachteilige Umweltauswirkungen hinweisen.  

Die Gemeinde Kirchendemenreuth wird sich zur Überwachung der 

Umweltauswirkungen im vorliegenden Fall im Wesentlichen auf die behördlichen 

Überwachungsstrukturen verlassen. Im Rahmen von stichprobenhaften Kontrollen und 

Begehungen wird zudem die ordnungsgemäße Umsetzung der umweltrelevanten 

Festsetzungen des Bebauungsplanes überprüft.  

Die Kontrolle der Umsetzung des Bebauungsplanes erfolgt durch die Gemeinde 

Kirchendemenreuth. Für die Kontrolle können jedoch auch Fachbüros eingeschaltet 

werden. Die Kontrolle der Umsetzung wird bei der Gemeinde dokumentiert. Da bei 

vorliegender Planung eigentlich keine prognostischen Unwägbarkeiten zu erwarten 

sind, wird für weitere spezifische Monitoring-Maßnahmen kein Erfordernis gesehen.  

8 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Übersicht der nachstehenden Tabelle verdeutlicht die Gegebenheiten und 

Standortverhältnisse des Plangebiets. Für seine Entwicklung sind vergleichsweise geringe 

Anstrengungen und Eingriffe bau- und betriebsbedingter Art erforderlich. 

Anlagebedingt – das bedeutet dauerhaft – stellt das „Allgemeine Wohngebiet“ eine 
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Veränderung von Boden mittlerer Erheblichkeit dar. Die Auswirkungen auf den 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen werden auf Grund des Ausgangszustandes, der 

Vorbelastung und der geringen Bedeutung für einen Lebensraumverbund eher einer 

geringen bis mittleren Stufe zugeordnet. Wie dargestellt, werden Maßnahmen zur 

Vermeidung, Verminderung und Kompensation vorgesehen. Die dennoch zu 

erwartenden verbleibenden Umweltauswirkungen sind nachstehend 

Schutzgutbezogen aufgeführt: 

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse noch einmal zusammen.  

Tabelle 5 Zusammenstellung der Schutzgüter und ihrer Betroffenheit 

Schutzgut Ergebnis, bezogen auf die Erheblichkeit 

Mensch geringe Erheblichkeit 

Tiere und Pflanzen geringe bis mittlere Erheblichkeit 

Boden mittlere Erheblichkeit 

Grundwasser und Oberflächenwasser geringe Erheblichkeit 

Klima / Luft geringe Erheblichkeit 

Landschaftsbild geringe Erheblichkeit 

Kultur- und Sachgüter nicht betroffen 
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GEMEINDE KIRCHENDEMENREUTH

Vorhaben und Abgrenzungen

Geltungsbereich

Flurstücksgrenzen

X11     Siedlungsbereiche, Dorf-,Kleinsiedlungs- u. Wohngebiete

V11     Verkehrsflächen des Straßen- u. Flugverkehrs, versiegelt

V51     Grünflächen u. Gehölzbestände junger bis 

           mittlerer Ausprägung entlang von Verkehrsflächen

G11     Grünland, Intensivgrünland

B116     Gebüsche/Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte

B312     Einzelbäume, Baumreihen u. Baumgruppen, mit  

             überwiegend einheim., standortgerechten Arten, mittlere 

              Ausprägung

B411     Streuobstbestände mit Komplex mit Äckern ohne oder mit              

             standorttypischer Segetalvegetation, junge Ausbildung

A11     Bewirtschaftete Äcker, Intensiv bewirtschafte Äcker ohne

           oder mit stark verarmter Segetalvegetation

Biotoptypen
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Karte 2: Schutzgebietsübersicht

GEMEINDE KIRCHENDEMENREUTH

Weitere Schutzgüter

Amtliche Biotoptypenkartierung (mit Nummer)

Vorhaben

Geltungsbereich

Schutzgebiete

Trinkwasserschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiete

LSG-00146.01, "Ostmarkstraße - nördlicher Teil"

LSG-00574.01, "Oberpfälzer Hügelland im westlichen Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab"

Naturpark

NP-00010, "Nördlicher Oberpfälzer Wald"  (den gesamten Ausschnitt betreffend)
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